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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

Rechtssatz

Besucht eine Lehrerin, die an einer höheren landwirtschaftlichen Lehranstalt unterrichtet, einen Lehrgang, der der

Weiterentwicklung des professionellen Handelns im Bereich von Personalentwicklungsprozessen,

Organisationsentwicklungsprozessen sowie der Supervision dient, so <ndet eine berufsspezi<sche Wissensvermittlung

durch diesen Lehrgang nicht statt (Hinweis E 17.9.1996, 92/14/0173).
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